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gen Formen individueller Frömmigkeit und Stif-
tungstätigkeit manifestierten, sondern auch in
der Praxis der landesherrl. Kirchenpolitik, die
sich keineswegs nur – wie es angesichts des
Forschungsstandes scheinen mag – in der För-
derung spätma. Klosterreform (Observanzbe-
wegungen) erschöpfte. Die Kirchenpolitik Hzg.
Georgs des Bärtigen von Sachsen (1500–39) im
Übergang vom ausgehenden MA zur Frühen
Neuzeit ist dafür ein hervorragendes Beispiel.

Persönl. Bekenntnis des Fs.en und landes-
herrl. Kirchenregiment gingen nun Hand in
Hand und wurden seit der Glaubensspaltung
des 16. Jh.s zur Schicksalsfrage für die konfes-
sionelle Ausrichtung der Territorien. Dabei
prägte und bestimmte die Konfessionalisierung
nicht nur das religiöse Leben der Untertanen,
sondern auch die des Fs.en und seines Hofes.
Dazu trugen entscheidend neue geistl. Eliten
bei, wobei für die kathol. Höfe v. a. auf die Rolle
der nachtridentin. Orden, namentl. der Jesuiten
als Beichtväter, und für die luther. und calvinist.
Höfe auf den Einfluß von gelehrten Theologen
als Hofprediger zu verweisen ist. Als Ergebnis
kann die Entstehung eines neuen, konfessionell
je eigenen Frömmigkeitsstils an den Höfen und
Res.en festgestellt werden.

† Farbtafel 8; Abb. 41

† vgl. auch Farbtafel 10, 60, 132; Abb. 2, 30, 52, 152,

277, 284
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Kapelle [Doppel-]
Burgen und Schlösser, die als Res. dienten,

verfügten in aller Regel über eine oder mehrere
Kapellen. Capella wurde sowohl das Gremium
der geistl. Hofkapläne (siehe dort) als auch das
Kirchengebäude gen., in welchem sie ihren
geistl.-liturg. Aufgaben nachkamen. Kirchen-
rechtl. ist eine capella ein Gotteshaus, das gar
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nicht oder nur mit eingeschränkten Pfarrrech-
ten verbunden ist (in diesem Fall capella cum cura
im Gegensatz zur ecclesia parrochialis, der vollbe-
rechtigten Pfarrkirche). Eine solche Kapelle
mußte nicht innerhalb des Wehrbereichs der
Haupt- oder Vorburg liegen, wo sie als halböf-
fentl. Gottesdienstraum nicht uneingeschränkt
zugängl. war, sondern konnte sich auch außer-
halb der Burg befinden, wenn nicht sogar die
lokale Pfarrkirche von den Burgbewohnern ge-
nutzt wurde.

Im ma. Burgenbau begegnen innerhalb der
Burganlage Sakralbauten in recht unterschiedl.
Lage und Bauform, denn »die Burgkapelle war
kein Bautyp, sondern eine auf vielfältige Weise
lösbare Bauaufgabe« (Stevens 1999). Neben
einfachen Tor-, Turm- und Hauskapellen (gut
erhaltenes Beispiel mit spätma. Ausstattung ist
die Hauskapelle auf Burg Gnandstein in Sach-
sen) kommen auch freistehende Saalkirchen
und Rundkapellen vor. Der Minimalform des
Kapellenerkers (z. B. im Rübenacher Haus von
Burg Eltz, doch gab es in dieser Ganerbenburg
weitere Burgkapellen) steht als repräsentativ-
ster Bautyp die roman. Doppelkapelle gegen-
über (Abb. 42) (z. B. Neuenburg bei Freyburg/
Unstrut, Burg Landsberg bei Halle, Reichsburg
Nürnberg). Die Doppelkapellen sind ein an-
schaul. Beispiel dafür, daß Formen der geistl.
Repräsentation, die im Umkreis des Kgtm.s ent-
wickelt worden sind, von den weltl. und geistl.
Großen aufgegriffen wurden. Insgesamt sind
die architekton. Lösungen so vielfältig, daß mit
Blick auf ma. Burgen vorgeschlagen worden ist,
die relativ enge Bezeichnung Burgkapelle durch
den Begriff »Sakralbereich« zu ersetzen
(Thon/Rudersdorf 1999).

Als sehr differenziert erweisen sich die Ka-
pellen auch hinsichtl. ihrer kirchl. Ausstattung.
Mit landschaftl. Unterschieden ist zu rechnen.
Wie Untersuchungen in Rheinland-Pfalz ge-
zeigt haben (Münch 2001), verfügten dort vie-
le Burgkapellen nicht über ein festes, vom zu-
ständigen Bf. bestätigtes Benefizium. Der Ka-
plan hatte vielmehr eine Lehenspfründe (com-
menda) inne, erhielt also regelmäßige Bezüge,
ggf. auch Kost und Unterbringung auf der Burg,
konnte aber vom Burgherrn jederzeit aus dem
Dienstverhältnis entlassen werden. Daneben

gab es aber auch Burgkapellen mit einem oder
mehreren Benefizien, die den Normen kirchl.
Benefizialrechts unterlagen und deren Zahl –
dem allg. Trend der Stiftungsfrömmigkeit fol-
gend – im Laufe des späten MA vielerorts ver-
mehrt wurde. Aus manchen Diözesen sind
kirchl. Steuerverzeichnisse wie das Mainzer
Subsidienregister für Thüringen von 1506 er-
halten, die – wenn auch nicht ganz vollständig –
die Burgkapellen mit den dort vorhandenen Be-
nefizien und Kommenden verzeichnen. Das
Recht, die kirchl. Benefizien zu besetzen (Pa-
tronatsrecht), lag zumeist in der Hand des
Burgherrn. Daraus resultieren dessen Verfü-
gungsmöglichkeiten über das geistl. Personal.
Bereits im hohen MA ist nachweisbar, daß
Burgkapläne neben ihren geistl. auch weltl.
Aufgaben wie z. B. Kanzleidienst wahrzuneh-
men hatten.

Burg- und Schloßkapellen waren stets in die
kirchl. Organisation eingebunden und gehörten
zum Verband der örtl. Pfarrei (ein Sonderfall
sind die Burgwardkirchen der Ottonenzeit, die
hier nicht näher behandelt werden müssen).
Neben frühen Burgkirchen mit Pfarrrechten
(z. B. Coburg 1075), die später aus prakt. Grün-
den auf eine Kirche im Ort übertragen wurden,
begegnen im späten MA häufiger Burg- und
Schloßkapellen, die nachträgl. mit Pfarrrechten
ausgestattet wurden (Personalpfarreien), doch
war das nicht die Regel. Kg. Ludwig der Bayer
hat bspw. die Kapelle im Alten Hof zu München
1321 den Stadtpfarrkirchen Liebfrauen und St.
Peter gleichgestellt. Kfs. Friedrich II. von Bran-
denburg ließ 1454, kurz nach der Vollendung
des Berliner Stadtschlosses, die Erasmuskapelle
zur Pfarrkirche erheben (Abb. 43).

Die hl. Messe konnte gemäß den kirchen-
rechtl. Bestimmungen nur in einem Gotteshaus
gefeiert werden, das über einen geweihten Altar
verfügte. Die Weihetitel (Patrozinien) der Burg-
und Schloßkapellen folgen zumeist den allg.
Tendenzen der Frömmigkeitsgeschichte und
spiegeln nur selten eine spezif. adlige oder fsl.
Heiligenverehrung wieder. Im mitteleurop.
Raum kommen als Patrone dieser Kapellen am
häufigsten St. Georg (13 %), Maria (9 %) und
Nikolaus (6 %) vor (Streich 1999). Baulast
und Ausstattung der Burgkapellen mit den er-
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forderl. liturg. Büchern und Gerätschaften ob-
lagen dem Burgherrn, worüber Rechnungen
und Inventare unterrichten (detailliert z. B. für
die bfl. speyer. Burgen 1464/65). Solange sich
eine Burgkapelle noch im Bau befand oder noch
nicht geweiht war, konnte sich der Burgherr
eine bfl. oder päpstl. Dispens besorgen, um die
Messe an einem Tragaltar (altare portatile) zele-
brieren zu lassen, wofür es aus dem späten MA
zahlreiche Belege gibt. Auch Bauablässe und
andere Indulgenzen der kirchl. Oberen begeg-
nen im Zusammenhang mit spätma. Burgka-
pellen häufiger.

Im Zuge des Übergangs vom Burg- zum
Schloßbau im 15. und 16. Jh. wandeln sich die
Bauformen der Kapelle, die nun in der Regel in
den Schloßbau einbezogen wird und nach au-
ßen bestenfalls noch durch einen Erker hervor-
tritt. In den Res.en sind die Auswirkungen der
Reformation v. a. an Veränderungen der Aus-
stattung und Funktion von Sakralbauten und
-räumen ablesbar. Die ersten protestant. Kir-
chenbauten überhaupt sind die Schloßkapellen
in Torgau (1544 von Martin Luther eingeweiht)
und in Neuburg an der Donau. Predigtkanzel
und lehrhafte Bildprogramme in Schloßkapel-
len unterstreichen den kirchl. Wandel. Die neu-
en Gottesdienstformen mit der Predigt im Mit-
telpunkt und einer ausgeweiteten Musikkultur
(aus den geistl. Kaplänen entwickelt sich nun
vollends die Musikkapelle) mag auch dafür ver-
antwortl. sein, daß in protestant. Schloßkapel-
len vielfach Emporen eingebaut worden sind.
Während die ma. Burg- und Schloßkapellen vie-
lerorts nur einem kleinen Personenkreis Raum
geboten haben dürften, wurden nun Hofgottes-
dienste möglich, die von der Hofgeistlichkeit,
dem Fs.en, seinem Gefolge und der Diener-
schaft gemeinsam besucht wurden. Die ständ.
Gliederung fand im Emporenbereich ihren Aus-
druck in gesonderten Plätzen in der Nähe des
Altars, die als Herrschaftsempore (in evangel.
Pfarrkirchen Patronatsloge des Kirchenpatrons)
für den Fs.en und seine Familie reserviert und
auch architekton. und künstl. bes. ausgestaltet
waren.

der tägliche gottesdienst

† Abb. 42, 43
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Kapläne
Der Begriff Kaplan (capellanus, clericus de ca-

pella) läßt sich bis in die Zeit des fränk. Haus-
meiertums in der ersten Hälfte des 8. Jh.s zu-
rückverfolgen. Ursprgl. wurden damit die Hof-
geistlichen bezeichnet, die den Mantel (cappa)
des hl. Martin von Tours und dann allg. den kgl.
Reliquienschatz hüteten und den Gottesdienst
am Hof zelebrierten. Das geistl. Aufgabenspek-
trum der capellani erweiterte sich schon unter
dem ersten Karolingerkg. Pippin, indem sie nun

auch zur Ausstellung von Urk.n eingesetzt wur-
den. Kapläne werden deshalb im frühen und
hohen MA Kleriker im kgl. Umkreis gen., die
der geistl. Versorgung des Hofes dienten, die
aber auch für Beurkundungen und andere
Verwaltungstätigkeiten herangezogen wurden.
Die als Hofkapelle bezeichnete Gemeinschaft
der Kapläne am fränk.-dt. Königshof wurde
seit Otto I. zudem zu einem wichtigen Rekru-
tierungspotential für die Besetzung von
Reichsbm.ern (sog. otton.-sal. Reichskirchen-
system).

Seit dem HochMA sind Kapläne in entspr.
Funktion auch an den Höfen weltl. und geistl.
Großer nachweisbar. Wohl beeinflußt von der
kgl. Hofkapelle bestand seit dem frühen 11. Jh.
an der päpstl. Kurie ebenfalls ein Kreis von Ka-
plänen. Capella wurde sowohl die Körperschaft
der Kapläne, die ein Gremium von Geistlichen
bildeten, als auch der Kirchenraum, dem sie zu-
geordnet waren, gen. Im Vordergrund stand im
hohen MA jedoch noch die Beurkundungstätig-
keit der Kapläne, die vielfach zugl. Angehörige
von Kl.n oder Kollegiatstiften waren. In wach-
sender Zahl erscheinen seit dem hohen MA
auch Kapläne im Dienste adeliger Herren, die
mit einem Benefizium in der Burgkapelle (kir-
chenrechtl. stets als capellania sine cura) ausge-
stattet waren. Entspr. begegnen Kapläne viel-
fach auch als Geistliche in den Kapellen landes-
herrl. Amtsburgen, doch sind diese stets von
den Hofkaplänen zu unterscheiden.

Im späten MA unterlagen die Kapläne am
Hof einem Funktionswandel, indem sie wieder
auf ihre rein geistl.-liturg. Aufgaben beschränkt
wurden. Davon nun getrennt ging die Entwick-
lung der Kanzlei mit den für die Beurkundungs-
tätigkeit zuständigen Notaren andere Wege. Die
Entwicklung der geistl. Hofkapellen seit dem
12./13. Jh. ist allerdings »von der Forschung ver-
nachlässigt worden, und speziell über die Ka-
pellen der Herrscher und Fürsten des 15. Jahr-
hunderts ist kaum etwas bekannt« (Heinig
1997). Hauptaufgabe der Kapläne war nun wie-
der die Durchführung der Gottesdienste. Dabei
wandelte sich die Zusammensetzung der Hof-
kapellen unter dem Einfluß ästhet. Veränderun-
gen (Vordringen des mehrstimmigen Gesangs
seit dem 14. Jh. aus Frankreich bei Ausgestal-



108 abbildungen | gottesdienst und frömmigkeit

Sonderdruck aus: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich.
Bilder und Begriffe (= Residenzenforschungen, Bd. 15. II).
ISBN 3-7995-4519-0
© Jan Thorbecke Verlag, Ostfi ldern 2005

Abb. 42: Romanische 
Doppelkapelle in der 
Neuenburg/Freyburg an 
der Unstrut, 1150–1230, 
nach: Stevens 2003, 
S. 104.

Abb. 43: Erasmuskapelle 
des Stadtschlosses in 
Berlin, Mitte des 
15. Jahrhunderts, nach: 
Geschichte Berlins, 
hg. von Wolfgang 
Ribbe, Bd. 1, München 
1987, S. 279.




